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beträgt der Gebührenwert für das Unterhaltsverfahren
5 646 M.

Auf Antrag der Verklagten hat der Sekretär des Kreisge
richts die ihr vom Kläger zu erstattenden Kosten des Ehe
rechtsstreits (Rechtsanwaltskosten) auf 447,69 M festgesetzt. 
Dieser Beschluß ist rechtskräftig. Auf weiteren Antrag der 
Verklagten ist der Kläger mit Beschluß verpflichtet worden, 
ihr für das Unterhaltsverfahren an Kosten 439,21 M (Rechts
anwaltskosten) .zu erstatten.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluß hat der Kläger 
Beschwerde eingelegt und dazu u. a. ausgeführt: Er sei zur 
Zahlung des festgesetzten Betrages nicht bereit. Im Schei
dungsverfahren hätte nur ein Termin stattgefunden. Er sehe 
nicht ein, dafür zweimal zu bezahlen, nachdem er dem Pro
zeßbevollmächtigten der Verklagten bereits 447,69 M entrich
tet habe.

Die Beschwerde hatte Erfolg.
*

Aus der Begründung: ■
Durch die vom Kreisgericht angeordnete Verbindung wurde 
das bis dahin selbständige Unterhaltsverfahren Bestandteil 
der Ehesache mit allen kosten- und gebührenrechtlichen Kon
sequenzen, d. h., daß für die nunmehr zum Zweckender gleich
zeitigen und einheitlichen Verhandlung und Entscheidung 
verbundenen Verfahren nur e i n e  Kostenentscheidung i. S. 
des § 173 Abs. 1 ZPO herbeizüführen war. Dem trägt die Ko
stenentscheidung im Urteil vom 13. September 1984 Rech
nung, wonach der Kläger für die Verfahrenskosten einzu
stehen hat Einer weiteren Kostenregelung, wie in der ge
richtlichen Einigung vom 13. September 1984 vorgenommen, 
bedurfte es nicht. Da diese jedoch nicht im Widerspruch zu 
der durch das Urteil erfolgten Kostenverteilung steht, war 
eine Korrektur nicht erforderlich;

Gebührenwertrechtlich führte die Verbindung der Ver
fahren dazu, daß sich nunmehr sowohl ein nichtvermögens
rechtlicher Anspruch (Ehescheidung) als auch ein vermögens
rechtlicher Anspruch (Unterhalt) gegenüberstanden und daß 
als Gebührenwert (Grundlage für die Berechnung der Ge
richts- und Rechtsanwaltsgebühren) der höhere Wert der bei
den Ansprüche maßgebend war. Das ist in vorliegender Sa
che der Gebührenwert der Ehescheidung in Höhe von 
5 900 M (§ 172 Abs. 3 ZPO).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das 
Kreisgericht mit seinem Beschluß vom 22. Oktober 1984 den 
Gebührenwert für den Unterhaltsanspruch fehlerhaft ermit
telt hat. Gemäß § 172 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO wird der Gebühren
wert in Unterhaitsverfahren nach dem Wert der einjährigen 
Unterhaltsverpflichtung bestimmt, soweit die Verpflichtung 
nicht einen kürzeren Zeitraum umfaßt. Dabei ist für die 
Wertberechnung der Zeitpunkt der Klageeinreichung maßge
bend (§ 172 Abs. 1 ZPO). Ein geforderter Unterhaltsrückstand 
hat für die Wertberechnung in Verfahren, mit denen auch 
künftiger Unterhalt verlangt wird, nur dann Bedeutung, 
wenn der künftige Unterhalt für eine kürzere Zeit als ein 
Jahr gefordert wird. In diesem Fall wird der Wert nach dem 
Gesamtbetrag des künftigen Unterhalts und des Unterhalts
rückstandes bemessen, wobei als Obergrenze der Jahresbe
trag des geforderten Unterhalts gilt (vgl. H. Latka, „Kosten
recht in Zivil- und Familienrechtsverfahren“, NJ 1980, Heft 4, 
S. 162 ff. [164]).

Im vorliegenden Rechtsstreit hätte das Kreisgericht folg
lich nur den ab 1. Juli 1984 bis zur Rechtskraft der Eheschei
dung (13. September 1984) geforderten laufenden Unterhalt 
von monatlich 345 M (= rund 865 M) zuzüglich des Rück
standsbetrages yon 1 506 M der Wertberechnung zugrunde le
gen dürfen. Das macht einen Gebührenwert von 2 371 M aus. 
Dabei ist davon auszugehen, daß die Klage auf laufenden 
Unterhalt so angelegt war, daß sie tatsächlich nur den Zeit
raum bis zur Rechtskraft der Ehescheidung umfaßte.

Trotz des der Unterhalts-Gebührenwertfestsetzung anhaf
tenden Mangels bedarf es auch insoweit keiner Korrektur, da 
der festgesetzte Wert den Wert des nichtvermögensrechtlichen 
Anspruchs nicht übersteigt und für die Gebührenberechnung 
daher nicht relevant ist

Der Senat folgt dem Einwand des Klägers, daß unter Be
achtung der Verfahrensverbindung und der damit gewollten 
einheitlichen Verfahrensdurchführung ein doppelter Ansatz

von Gebühren grundsätzlich ausscheidet und zu sichern ist, 
daß die Verfahrensverbindung die gesetzlichen kostengünsti
gen Auswirkungen für die Beteiligten hat, da durch die Ver
bindung ja auch der Arbeitsaufwand nicht unwesentlich re
duziert wurde, Diese gesamte Problematik ist vom Kreisge
richt nicht erkannt worden.

Der Prozeßbevollmächtigte der Verklagten kann daher so
wohl die Bearbeitungs- als auch die Verhandlungsgebühr nur 
e i n m a l  auf der Grundlage des Gebührenwerts von 5 900 M 
berechnen, und die Verklagte kann lediglich in diesem Um
fang den Kläger erstattungspflichtig machen. Soweit dem 
Prozeßbevollmächtigten der Verklagten durch die ursprüng
lich gesonderte Durchführung des Unterhaltsverfahrens be
reits Gebührenansprüche erwachsen sein sollten (insbesondere 
Bearbeitungsgebühr), können diese nicht den Kläger treffen, 
da für eine solche Handhabung kein Erfordernis bestand und 
der Kläger nur zur Erstattung der n o t w e n d i g e n  Kosten 
des Verfahrens verpflichtet ist. Vom Prozeßbevollmächtigten 
der Verklagten hätte erwartet werden können, die kosten
günstige Verbindung der Verfahren von Anfang an durch 
entsprechende Antragstellung im bereits anhängig gewesenen 
Scheidungsverfahren herbeizuführen.

Aus alledem folgt, daß vom Kläger weitere Kostenansprü
che der Verklagten als im Umfang bereits geleisteter 447,69 M 
nicht zu erfüllen sind.

Zivilrecht * 1

§§ 42, 400 Abs. 1, 328 ZGB.
1. Haben Gesamteigentümer (hier: ungeteilte Erbengemein
schaft) sich untereinander über die Nutzung eines ihnen ge
hörenden Grundstücks geeinigt, dann ist jeder der Gesamt
eigentümer berechtigt, auch während seiner Abwesenheit 
einem engen Familienangehörigen die Mitnutzung seines ihm 
vereinbarungsgemäß zustehenden Grundstücksteils zu ge
statten.
2. Die Verursachung von Lärm ist nicht bereits deshalb 
rechtswidrig, weil sie von einem anderen als dem Eigentümer, 
Miteigentümer oder einem im Grundstück wohnenden Mie
ter ausgeht.
3. Hinsichtlich der Anforderungen, bei der Ausübung lärm
verursachender künstlerischer Arbeiten (hier: Steinmetzarbei
ten) auf Mitbewohner und Nachbarn Rücksicht zu nehmen, 
sind die von den Gerichten zum Musizieren in Wohnungen 
entwickelten Grundsätze entsprechend anzuwenden.
OG, Urteil vom 30. Mai 1986 - 2 OZK 19/86.

Der Kläger G. H. und der Vater des Verklagten sind auf 
Grund testamentarischer Erbfolge in ungeteilter Erbengemein
schaft Eigentümer eines Grundstücks, das mit einem 3-Fami- 
lien-Wohnhaus, einer Garage und Erholungsbauten bebaut 
ist. Sowohl die Kläger (Ehegatten) als auch die Eltern des 
Verklagten nutzen je eine Wohnung in dem Haus. Die Eltern 
des Verklagten sind seit einigen Jahren beruflich im Ausland 
tätig. Der Verklagte betreut ihre Wohnung während ihrer 
Abwesenheit, hält sich regelmäßig in dieser auf und verbringt 
auf dem Grundstück auch seine Freizeit.

Die Kläger haben beantragt, dem Verklagten unter An
drohung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzu
setzenden Zwangsgeldes zu untersagen, vor der Terrasse der 
im Erdgeschoß gelegenen Wohnung der Kläger Steinmetzar
beiten auszuführen und sie durch Lärm zu belästigen.

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt und dazu 
dargelegt: Die Steinmetzarbeiten führe er gelegentlich ergän
zend zu seinem Studienplan als Student der Kunstwissen
schaften aus. Er, arbeite hinter der Terrasse des Sommerhau
ses seiner Eltern auf der von den« Klägern nicht genützten 
Grundstückseite unmittelbar an der Grenze zum Nachbar
grundstück. Die entstehenden Geräusche lägen nicht über der- 
Grenze der für die Anwohner zumutbaren Belastbarkeit.

Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat .dazu 
ausgeführt: Der Verklagte fertige zur Vertiefung seiner 
Kenntnisse Steinplastiken an. Da er über andere geeignete 
Möglichkeiten für diese Tätigkeit nicht verfüge, sei er auf 
die Mitnutzung des Grundstücks angewiesen. Die Beweisauf
nahme habe ergeben, daß der Verklagte seit 1984 nach ent-


